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Titel Zivilprozessordnung 

Redaktionelle Abkürzung ZPO

Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 310-4

§ 937 ZPO - Zuständiges Gericht

(1) Für den Erlass einstweiliger Verfügungen ist das Gericht der Hauptsache zuständig.

(2) Die Entscheidung kann in dringenden Fällen sowie dann, wenn der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
zurückzuweisen ist, ohne mündliche Verhandlung ergehen.

gespeichert: 03.05.2024, 16:14 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/284f80b9-ef4a-3536-8fba-07375790dcae


gespeichert: 03.05.2024, 16:14 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


